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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1995

Norm

DSt 1990 §16 Abs1 Z1

DSt 1990 §39

Rechtssatz

Verfehlungen im Zusammenhang mit Treuhandschaften sind auch nach jüngsten Erfahrungen geeignet, bei Banken

Zurückhaltung bei Übertragung von Treuhandschaften an Rechtsanwälte zu erzeugen, weshalb derartige Delikte nicht

zu bagatellisieren sind.
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